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dator, ein raptor, ein pervasor, seine Tat heißt sacrilegium, rapina und 
depraedatio. Die Klagen der Bischöfe sind laut und zahlreich, nur bei-
spielhaft sei erinnert an die Synode von Quierzy 857, auf der Hinkmar 
von Reims seine berühmte Collectio de raptoribus verfasste79. 

Eindrucksvoller noch die Synode von Trosly: „der Mächtigere unter-
drückt den Schwächeren, die Menschen sind wie die Fische des Meeres, 
die sich gegenseitig verschlingen. Daher das, was wir auf der ganzen 
Welt sehen: rapinas pauperum, depraedationes rerum ecclesiasticarum“80. 
Wie in Quierzy suchen die Bischöfe meist wirkungslos die Verbindung 
zum Herrscher, dem sie ihre Fürstenspiegel vorhalten und von dem sie 
Schutz und Hilfe einfordern gegen die Rücksichtslosigkeit des Adels 
und die Brutalität der untereinander geführten Kleinkriege. Von ihm 
sagt die Mainzer Synode von 888, selbst ohne die Plage der Normannen 
würde die Welt zu einer Einöde, denn sie schonen weder Geschlecht 
noch Alter noch Armut, sondern alle, die sie erreichen können, die 
berauben sie ohne Barmherzigkeit und Gottesfurcht, grausam und be-
sinnungslos machen sie ihre Opfer mit Feuer und Schwert oder sonst-
wie nieder, und das halten sie achselzuckend für nichts81. Aber der, der 
Bischöfen und Kirche Beistand leisten soll, ist auch Teil dieser gewalt-
tätigen Adelsgesellschaft. Man kann diese veränderte Blickrichtung in 
Hinkmars Annalen gut beobachten: von der allgemeinen Hungersnot 
des Jahres 86882 weiß er nicht richtig, wohl aber von einer durch wilde 
Fehden verursachten in der Gegend von Bourges. Hierher war Karl 
der Kahle gezogen, um die Untat eines Gerardus zu rächen. Und dann 
wörtlich: „Hier wurden so große Übel begangen in der Plünderung von 
Kirchen, in der Bedrückung der Armen, in Verbrechen aller Art und in 
der Verwüstung des Landes, dass es der Mund nicht sagen kann, wie es 
aber das Zeugnis vieler tausend Hungertoter beweist“83. Die Naturka-
tastrophe wird hier gesehen als durch Kriegshandlungen und damit ver-
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